
Mit Manu seit 9 Jahren zusammen,
sind beide noch nicht zum Standesamt gegangen.
Seit über 2 Jahren ist auch Karla schon da,
ein Traum der beiden wurde wahr.
Früher hat sie in Buchhorst gewohnt,
auch da schon nie die Waschmaschine verschont.
In Schwaförden ist sie jetzt zu Hause,
auch dort wäscht sie ohne Pause.

Nun wird Maike 30 Jahr,
was das bedeutet, ist allen klar.

Das Putztuch wird Maike schwingen und dabei fröhlich „Max Mutzke“ singen.
Am liebsten würde sie mit Mini zum Rathausplatz fahren,

bei dem kurzen Weg können wir uns das sparen.
Am Dienstag, 21.02.2017, um 18.30 Uhr eilt herbei

und männliche Jungfrauen küsst uns unsere Maike frei.

Deine Clique aus Schwaförden und deine Mädels

Wir freuen uns über die Geburt
unserer Tochter

Indra Diering und Mario Schröder-Diering

Gothel, Eydelstedt

Line

Theresia

* 06.02.2017

Ein herzliches Dankeschön

sagen wir allen, die uns zu unserer

Goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen
und Geschenken überrascht haben.

Marianne und Heinrich Vallan

Sulingen, im Januar 2017
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Ein herzliches Dankeschön
sagen wir allen, die uns zu unserer

Diamanten Hochzeit
mit Glückwünschen, Blumen und Geschenken

überrascht haben. Ein besonderer Dank gilt unseren
Kindern und den Nachbarn.

Anna und Kurt Winter
Sulingen, im Februar 2017
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Textiler Markt mit Backtag 
am Sonntag, 19.02.2017 
von 11 – 17 Uhr.

19 Stände rund um das Thema 
Handarbeiten. Patchwork & Quilts, Leinenarbeiten, 
Baby- und Kinderkleidung, Hüte, Mützen, Schals und 
Tücher. Riesiges Knopfangebot und Klöppeln. 
Mitmachaktivitäten: Sockenhasen basteln, Stoffdruck. 
Tante-Emma-Laden. Geschäftsempfehlungen

aus einer Hand!
27245 Kirchdorf 04273-8186

www.koeper-bedachungen.de
info@ koeper-bedachungen.de

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinsame öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Wagenfeld sowie der Samtgemeinde Kirchdorf

Amt für regionale Landesentwicklung Sulingen, den 15.02.2017
Leine-Weser
Geschäftsstelle Sulingen
Az. Bk - 2464 HA I § 41
Vereinfachte Flurbereinigung Ströhen-Nord, Landkreis Diepholz,
Verf.-Nr. 2464
Genehmigung der Planänderung Nr. 1 zum Plan über die gemein-
schaftlichen und öffentlichen Anlagen
Feststellung über das Unterbleiben der Umweltverträglichkeits-
prüfung
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Geschäfts-
stelle Sulingen - Flurbereinigungsbehörde - hat am 01.02.2017 die
Planänderung Nr. 1 zum Plan über die gemeinschaftlichen und
öffentlichen Anlagen -Plan nach § 41 FlurbG1 - für die vereinfachte
Flurbereinigung Ströhen-Nord, Landkreis Diepholz, Verf.-Nr. 2464
nach § 41 Abs. 4 FlurbG genehmigt.
Das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser hat im
Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls nach § 5 Abs. 2
Satz 2 NUVPG2 für die Planänderung Nr. 1 zum Plan nach § 41
FlurbG am 01.02.2017 gemäß § 6 NUVPG festgestellt, dass für das
Vorhaben – Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
i. S. des FlurbG – keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzufüh-
ren ist (Ziffer 4.5 der Plangenehmigung).
Die Plangenehmigung vom 01.02.2017 mit den Bestandteilen
- Karte der Planänderung Nr. 1 zum Plan nach § 41 FlurbG,
- Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen und
- Erläuterungsbericht,
sowie die Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls
nach § 5 Abs. 2 Satz 2 NUVPG
liegen beginnend mit dem 1. Tag dieser öffentlichen Bekannt-
machung im Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser,
Geschäftsstelle Sulingen, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen zur
Einsichtnahme während der Dienststunden aus.
Die Unterlagen können auch auf der Internetseite des Amtes für
regionale Landesentwicklung Leine-Weser eingesehen werden:
www.arl-lw.niedersachsen.de >Förderung & Projekte >Flurbereini-
gung >im Landkreis Diepholz >Ströhen-Nord
Berechtigte haben die Möglichkeit einen Papierausdruck der Plan-
änderung Nr. 1 und der Unterlagen zur allgemeinen Vorprüfung des
Einzelfalls anzufordern.
Gegen diese Genehmigung kann von den nach § 3 UmwRG3

anerkannten inländischen oder ausländischen Vereinigungen nach
Maßgabe der §§ 2 und 4 Abs. 1 UmwRG und von den Beteiligten
nach § 61 Nummer 1 und 2 der VerwGO4 nach Maßgabe des § 4
Abs. 3 UmwRG innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Amt für regionale Landesentwick-
lung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim oder bei
der Geschäftsstelle Sulingen des Amtes für regionale Landes-
entwicklung Leine-Weser, Galtener Straße 16, 27232 Sulingen
Widerspruch erhoben werden. Bei schriftlichem Widerspruch wird
die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben innerhalb
der Frist bei einer der vorgenannten Stellen eingegangen ist.
Wagenfeld, den 15.02.2017
Kreye, Bürgermeister
Kammacher, Samtgemeindebürgermeister
1 Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung

vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch
Art. 17 G v. 19.12.2008 (BGBI. I S. 2794)

2 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (NUVPG) in der Fassung vom 30. April 2007
(Nds. GVBI. 2007 S. 179), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 122)

3 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in
Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG -
Umwelt-Rechtsbehelsgesetz (UmwRG), zuletzt geändert
durch Art. 3 G v. 30.11.2016 (BGBI. I S. 2749)

4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), zuletzt geändert
durch Art. 17 G v. 22.12.2016 (BGBI. I S. 3106)

nicht amtliche Bekanntmachungen

Ortsverein Sulingen e.V.
Südstraße 51 - 27232 Sulingen e. V.

Einladung zur ordentlichen
Mitgliederversammlung am Sonn-

abend, 18.03.2017 um 11.00 Uhr im
DRK Haus.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht der Vorsitzenden, der

Arbeitskreise und Fachdienste
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht des Kassenprüfers
5. Entlastung der Vorstandes
6. Wahl eines neuen Kassenprüfers
7. Ehrungen
8. Verschiedenes
Ab 10 Uhr kann das Protokoll der letzt-
jährigen Mitgliederversammlung ein-
gesehen werden.

Der Vorstand
Sulingen, 18.02.2017

Jagdgenossenschaft Hüde
Am Donnerstag, den 02.03.2017,
um 20.00 Uhr findet im Strand-
haus Hüde die Jahreshauptver-
sammlung statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Verlesung der Niederschrift
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Verwendung des Reinertrages
6. Verschiedenes
Eine Vollmacht zur Vertretung
eines Jagdgenossen bedarf der
beglaubigten Schriftform.
Der Jagdvorstand

Zwangsversteigerung
Amtsgericht

Versteigerungsgericht
Diepholz 5a K 1/16 - 19.01.2017

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll
am 17.3.2017, 09:30 Uhr, im Amtsge-
richt Lange Straße 32, Saal 9, verstei-
gert werden: Der im Wohnungs- und
Teileigentumsgrundbuch von Diepholz
Blatt 6418, laufende Nummer 1 des
Bestandsverzeichnisses eingetragene
659/10.000 Miteigentumsanteil an
dem Grundstück Gemarkung Diepholz,
Flur 14, Flurstück 50/6, Verkehrsfläche,
Johannstraße, Größe: 313 qm. Gemar-
kung Diepholz, Flur 14, Flurstück 50/10,
Gebäude- und Freifläche, Johannstr. 13,
14, Größe 1602 m2 verbunden mit dem
Sondereigentum an der Wohnung im
Dachgeschoss des Hauses 1, Nr. 1c des
Auftreilungsplanes. Es sind Sondernut-
zungsrechte vereinbart. Zur Wohnung
Nr. 1c gehört das Sondernutzungsrecht
an dem Einstellplatz Nr. 8 und an dem
über der Wohnung gelegenen Boden-
raum sowie ein gemeinschaftliches Son-
dernutzungsrecht an dem zur Wohnung
führenden Treppenhaus Buchstabe A des
Auftreilungsplanes. Der Versteigerungs-
vermerk wurde am 16.03.2016 in das
Grundbuch eingetragen.
Verkehrswert: 58.000,00 €.
Die Sicherheitsleistung beträgt
5.800,00 €. Objektbeschreibung:
Eigentumswohnung im Dachgeschoss
(2 Zimmer, Küche, Bad, Abstellraum,
Balkon), ca. 50 m2 Wohnfläche, Bj.:
1992, ein Kfz.-Stellplatz.
Nähere Angaben zu dem Objekt
und weitere Zwangsversteige-
rungsobjekte im Internet unter
www.zvg-portal.de

Helfen Sie mit, den Kindern auch in Zukunft einen 
Halt im Leben zu schenken.
Weitere Informationen zum Thema Erbschaft, 
Schenkung oder letztwillige Verfügung schicken wir 
Ihnen gerne unverbindlich zu.

Dr. Daniela Späth und KollegInnen
Renatastraße 77 
80639 München
Telefon 089 12606-123             
erbehilft@sos-kinder dorf.de

Für Kinder ist
man nie zu alt.

sos-kinderdorf.de

Jetzt
informieren!
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Wir setzen uns für Menschen ein. Tag für Tag. 
Mit sozialem Engagement und diakonischem Verständnis.

www.bethel.de
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